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VII.
Pflichten, Rechte und Arbeitsweise zur Förderung der 

Initiative der Meliorationsgenossenschaften

§18

Das Komitee ist verantwortlich für die Ausarbeitung 
und Lösung der herangereiften neuen Entwicklungs
aufgaben der Meliorationsgenossenschaften. Dazu

— verwirklicht es eine enge Gemeinschaftsarbeit mit 
den Bezirkslandwirtschaftsräten und deren Aktivs 
für Meliorationen zum Studium und zur Verallge
meinerung der neuesten Erfahrungen bei der An
wendung des neuen ökonomischen Systems der Pla
nung und Leitung in den Meliorationsgenossenschaf
ten durch die Entwicklung einer breiten Massen
initiative und die Anwendung des neuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung;

— bildet es zeitweilige oder ständige Arbeitsgemein
schaften zur Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen 
für herangereifte Entwicklungsprobleme der Melio
rationsgenossenschaften;

— sichert es die ständige Entwicklung und Vervoll
kommnung der Vertrags- und Kooperationsbezie
hungen zwischen volkseigenen Meliorationsbetrie
ben, Meliorationsgenossenschaften und den entspre
chend ihren Möglichkeiten im Meliorationsbau arbei
tenden zwischengenossenschaftlichen Bauorganisa
tionen sowie LPG-Baubrigaden;

— kontrolliert es die reibungslose Versorgung mit Aus
rüstungen und Materialien bei den dafür zuständi
gen Organen;

— fördert es den sozialistischen Wettbewerb der Melio
rationsgenossenschaften und organisiert in Zusam
menarbeit mit den Produktionsleitungen der Be
zirkslandwirtschaftsräte die Auszeichnung der 
besten Leistungen.

VIII.
Leitung und Arbeitsweise des Komitees

§19
(1) Das Komitee wird durch den Vorsitzenden gelei

tet. Der Vorsitzende ist für die gesamte Tätigkeit des 
Komitees persönlich verantwortlich und gegenüber 
dem Vorsitzenden des Landwirtschaftsrates der Deut
schen Demokratischen Republik rechenschaftspflichtig.

(2) Die Stellvertreter und die Leiter der Abteilun
gen werden durch den Vorsitzenden des Landwirt
schaftsrates der Deutschen Demokratischen Republik 
berufen und abberufen.

§20
(1) Die weiteren Mitglieder des Komitees werden 

nach Zustimmung der Leiter der zuständigen Organe 
bzw. Einrichtungen durch den Vorsitzenden des Land
wirtschaftsrates der Deutschen Demokratischen Repu
blik berufen bzw. ernannt und abberufen.

(2) Die Zusammensetzung des Komitees ist folgende:
— der Vorsitzende des Komitees
— die Stellvertreter des Vorsitzenden des Komitees
— die Abteilungsleiter des Komitees

— der Hauptbuchhalter des Komitees
— der Sekretär der betreffenden Sektion der Deutschen 

Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu 
Berlin

— zwei weitere Agrarwissenschaftler
— ein Vertreter des Ministeriums für Verkehrswesen
— der Stellvertreter des Leiters des Amtes für Wasser

wirtschaft beim Ministerrat der Deutschen Demo
kratischen Republik

— ein Vertreter des Staatlichen Komitees für Land
technik und materiell-technische Versorgung der 
Landwirtschaft

— ein Mitglied des Direktoriums der Landwirtschafts
bank der Deutschen Demokratischen Republik

— der Direktor des wissenschaftlich-technischen Zen
trums des Staatlichen Komitees für Meliorationen

— der Direktor der Ingenieurschule für Meliorationen 
Greifswald-Eldena

— der Direktor des VEB Meliorationsprojeklierung 
Bad Freienwalde

— zwei Hauptagronomen aus Produktionsleitungen 
der Bezirkslandwirtschaftsräte

— drei Vorsitzende der Kreislandwirtschaftsräte
— zwei Direktoren der VEB Meliorationsbau
— die Direktoren der VEB Meliorationstechnik Pritz- 

walk und Zöschen
— zwei Meliorationsfacharbeiter

— drei Arbeitsgruppenleiter für Meliorationen der Pro
duktionsleitungen der Bezirkslandwirtschaftsräte
zwei Vorsitzende von landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften

— drei Vorsitzende bzw. Produktionsleiter von Melio
rationsgenossenschaften

— ein Außenstellenleiter eines VEB Meliorationspro
jektierung.

(3) Die personelle Zusammensetzung des Komitees 
ist so zu gestalten, daß aus jedem Bezirk ein Vertreter 
Mitglied ist.

(4) Die Beratungen des Komitees sind in der Regel 
vierteljährlich durchzuführen.

(5) Zur Mitarbeit können weitere Personen zu den 
Beratungen hinzugezogen werden.

(6) Der Vorsitzende des Komitees erläßt eine Arbeits
ordnung, die die Organisation der Arbeit sowie die 
Pflichten und Rechte der Mitarbeiter regelt.

§21

(1) Zur Durchführung der Aufgaben des Komitees 
bestehen Abteilungen und Sektoren. Sie haben die Auf
gabe, in enger Verbindung mit den Produktionslei
tungen der Bezirkslandwirtschaftsräte und wissen
schaftlichen Instituten und Einrichtungen durch analy
tische Tätigkeit und wissenschaftliche Untersuchungen 
Entscheidungen und allgemeine Regelungen für die 
Planung und Leitung vorzubereiten sowie Erfahrun-


